
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2024/2981 

Der Oberbürgermeister 
  

V/61-612-7-Änd-LP03 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
29.08.2024 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Bürgereingaben 
und Umwelt   

12.09.2024 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

16.09.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I   

23.09.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

24.09.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk III   

26.09.2024 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   07.10.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

7. Änderung des Landschaftsplans, Teilbereich „Leitungsverlegungen„ 
- Beschluss über die Stellungnahmen der Beteiligung der Eigentümer und der von der 
Änderung betroffenen Träger öffentlicher Belange (Abwägung) 
- Satzungsbeschluss 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Die Eigentümer und die von der Änderung betroffenen Träger öffentlicher Belange 

wurden gemäß § 20 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW beteiligt. Über die 
während der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wird gemäß Beschluss-
entwurf der Verwaltung (Anlage 3 der Vorlage) entschieden. Die Anlage ist Bestand-
teil dieses Beschlusses. 
 

Stellungnahmen der Beteiligung der Eigentümer und der von der Änderung 
betroffenen Träger öffentlicher Belange 
 

01: Fachbereich Stadtgrün (FB 67), 

02: Fernstraßenbundesamt und Autobahn GmbH, 

03: Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e. V. (BUND Leverkusen), 

04: Fachbereich Umwelt (FB 32). 
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2. Die 7. Änderung des Landschaftsplans, Teilbereich „Leitungsverlegungen“, (Anlage 

1 der Vorlage) wird gemäß § 7 Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW (früher 
Landschaftsgesetz – LG) i. d. F. d. B. vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), neu ge-
fasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934), in Kraft ge-
treten am 25.11.2016 und am 01.01.2018, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
01.02.2022 (GV. NRW. S. 139), in Kraft getreten am 19.02.2022 (Nummer 1, 2, 3 
Buchstabe a und b sowie Nummer 4) und am 19.08.2022 (Nummer 3 Buchstabe d 
und e, siehe Hinweis), Artikel 2 des Gesetzes vom 03.2024 (GV. NRW. S. 156), in 
Kraft getreten am 16.03.2024, als Satzung beschlossen. 

 
 
gezeichnet:  

 In Vertretung   In Vertretung 
Richrath  Lünenbach  Deppe 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige 
Nachhaltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Planungsanlass 
Durch die 7. Änderung des Landschaftsplans, Teilbereich „Leitungsverlegungen“, soll 
die rechtliche Grundlage für die dringend benötigten Infrastrukturleitungen im Stadtge-
biet Leverkusen geschaffen werden. Um den Ausbau der digitalen Infrastruktur und von 
nachhaltigen Wärmenetzen nicht zu gefährden, ist eine vereinfachte Änderung des 
Landschaftsplans notwendig, auch wenn parallel der neuaufgestellte Landschaftsplan-
entwurf öffentlich ausgelegt wird. 
 
Ziel, Zweck und Inhalt der 7. Änderung des Landschaftsplans: 
Der geltende Landschaftsplan hat am 13.07.1987 Rechtskraft erlangt. Zum damaligen 
Zeitpunkt war beispielsweise die Verlegung von Lichtleiterbahnen, Fernwärmeleitungen 
oder andere Arten der Leitungsinfrastruktur in dem heute notwendigen Maße nicht vor-
hersehbar und ein anderer Umgang mit Befreiungsmöglichkeiten nach § 67 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatschG) üblich. Nach einschlägigen Gerichtsurteilen und geltender 
Rechtspraxis ist dies nicht mehr möglich. 
 
Zur Versorgung der unterversorgten Stadtteile Leverkusens - beispielsweise mit Lichtlei-
terbahnen, um eine zeitgemäße Datenübermittlung zu gewährleisten, oder den Ausbau 
des Fernwärmenetzes zu ermöglichen - ist es dringend notwendig, Leitungstrassen un-
terhalb befestigter Straßen und Wege innerhalb von Naturschutzgebieten und unterhalb 
befestigter Straßen und Wege sowie der angrenzenden Bankette von Landschafts-
schutzgebieten zu ermöglichen. Diese Bauvorhaben können entsprechend der aktuellen 
Rechtslage nicht durch Befreiungen nach § 67 BNatschG genehmigt werden. Um die 
Genehmigungsfähigkeit herzustellen, ist die 7. Änderung des Landschaftsplans, Teilbe-
reich „Leitungsverlegungen“, notwendig.  
 
Planungsrechtlicher Status: 
Entsprechend den Bestimmungen des Landschaftsplans ist es verboten, ober- oder un-
terirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohrleitungen) sowie Drainagen zu bauen 
oder zu ändern. Um die Genehmigungsfähigkeit für die Verlegung von Datenleitungen 
herzustellen, ist die 7. Änderung des Landschaftsplans, Teilbereich „Leitungsverlegun-
gen“, notwendig. 
 
Gegenstand der 7. Änderung ist die Einfügung einer Ausnahmeklausel mit Genehmi-
gungsvorbehalt zum allgemeinen Verbot Nr. 2 zu NSG(Naturschutzgebiete)- und 
LSG(Landschaftsschutzgebiete)-Festsetzungen. Die Ausnahmeklausel mit Genehmi-
gungsvorbehalt umfasst lediglich die Verlegung von Leitungen zur Erschließung vor-
handener baulicher Anlagen unterhalb befestigter Straßen und Wege in LSG und NSG. 
In LSG können zusätzlich dafür notwendige Baustelleneinrichtungsflächen zugelassen 
werden. Im Übrigen gelten weiterhin die allgemeinen Verbote zu NSG und LSG. 
 
Da die Grundzüge der Planung des Landschaftsplans nicht berührt werden, wird die 
7. Änderung des Landschaftsplans in der Verfahrensart einer vereinfachten Änderung 
des Landschaftsplans nach § 20 Abs. 2 LNatSchG NRW durchgeführt. 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 01.07.2024 die Aufstellung und 
die Beteiligung der Eigentümer und die Beteiligung der von der Änderung betroffenen 
Träger öffentlicher Belange beschlossen. Die 7. Änderung des Landschaftsplans wurde 
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dem Naturschutzbeirat in seiner Sitzung am 04.06.2024 vorgestellt. Mit Schreiben vom 
01.07.2024 wurde die Beteiligung der Eigentümer und die Beteiligung der von der 
Änderung betroffenen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Fristende der 
Beteiligung war der 16.07.2024. 
 
Stellungnahmen sind eingegangen von: 
 

01: Fachbereich Stadtgrün (FB 67), 

02: Fernstraßenbundesamt und Autobahn GmbH, 

03: Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e. V. (BUND Leverkusen), 

04: Fachbereich Umwelt (FB 32). 

 
Die eingegangenen Stellungnahmen haben entweder eine Fehlanzeige bzw. Vorschläge 
redaktioneller bzw. verfahrenstechnischer Natur beinhaltet. 
 
Da vonseiten der Eigentümer und der von der Änderung betroffenen Träger öffentlicher 
Belange kein Widerspruch zur Änderung eingegangen ist, bedarf die 7. Änderung des 
Landschaftsplans laut § 20 Abs. 2 Satz 1 LNatschG nicht der Anzeige bei der höheren 
Naturschutzbehörde nach § 18 LNatschG. 
 
Weiteres Vorgehen: 
Die 7. Änderung des Landschaftsplans tritt mit ortsüblicher Bekanntmachung des 
Ratsbeschlusses über die 7. Änderung des Landschaftsplans in Kraft. Zuständig für das 
Verfahren der 7. Landschaftsplanänderung, Teilbereich „Leitungsverlegungen“, ist der 
Fachbereich Stadtplanung (FB 61), während der Fachbereich Umwelt (FB 32) die Fe-
derführung im Hinblick auf inhaltliche Fragestellungen und Schwerpunkte hat. 
 
  

Anlage/n:  

Anlage 1: Entwurf Textl. Festsetzungen 7. Änderung LP Leitungsverlegungen 
Anlage 2: Vorprüfung Strategische Umweltprüfung 7. Änderung LP Leitungsverlegungen 
Anlage 3: Synopse Stellungnahme Beteiligung 7. Änderung LP Leitungsverlegungen 
 



 
 
 
 
 

Textliche Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen  
 

 
 

Zum besseren Nachvollzug der 7. Änderung des Landschaftsplanes im Teilbereich „Lei-

tungsverlegungen“ werden die für die Änderung relevanten Textteile der Textlichen Darstel-
lungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen des geltenden Landschaftsplanes in der 
Fassung der Öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung vom 13.07.1987 in kursiver 
Schriftart zitiert. 
Die Änderungen der textlichen Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen des 
Landschaftsplanes sind durch unterstreichen neu gekennzeichnet. 
 
Eine Änderung der Entwicklungs- und Festsetzungskarte erfolgt nicht. 
 
 

Anlage 1 

zur Vorlage 2024 / 2981 

 



 

 

 

 

 

   Stadt Leverkusen 

Fachbereich Stadtplanung  

 

Landschaftsplan 

7. Änderung 

Teilbereich  
„Leitungsverlegungen“ 

 

Einfügung einer Ausnahmeklausel mit Genehmigungsvorbehalt für Leitungsverlegungen 
in Natur- und Landschaftsschutzgebieten 

 

 

 

Textliche Darstellungen und Festsetzungen 

sowie Erläuterungen 

Entwurf 

Stand 12.04.2024 
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I. PRÄAMBEL ZUR 7. ÄNDERUNG  

TEILBEREICH „Leitungsverlegungen“: 

Einfügung einer Ausnahmeklausel mit Genehmigungsvorbehalt für Leitungsverle-
gungen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten 

Gegenstand der 7. Änderung ist die Einfügung einer Ausnahmeklausel mit Genehmi-
gungsvorbehalt bei dem allgemeinen Verbot Nr. 2. „Ober- oder unterirdische Versor-
gungsleitungen (Frei- oder Rohrleitungen) sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern“ für 
Leitungsverlegungen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten mit dem Ziel Leitungs-
trassen zur Erschließung vorhandener baulicher Anlagen unterhalb befestigter Straßen 
und Wege innerhalb von Naturschutzgebieten und zusätzlich im unmittelbaren Bankett in 
Landschaftsschutzgebieten zu ermöglichen. Im Übrigen gelten weiterhin die allgemeinen 
Verbote zu Natur- und Landschaftsschutzgebieten. 

Rechtsgrundlage 

Die Änderung des Landschaftsplanes beruht auf folgenden Vorschriften: 

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist 

- Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW (früher Landschaftsgesetz – LG) 
i.d.F.d.B. vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), neu gefasst durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), in Kraft getreten am 25. November 
2016 und am 1. Januar 2018 zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. 
Mai 2021 (GV. NRW. S. 560), in Kraft getreten am 18. Mai 2021; Gesetz vom 1. Feb-
ruar 2022 (GV. NRW. S. 139), in Kraft getreten am 19. Februar 2022 vorbehaltlich der 
Regelung des Artikels 2 zu § 34 Absatz 4, die am 19. August 2022 in Kraft tritt. 

- Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes vom 22.10.1986 (GV. NRW. 
S. 683), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022 

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW i.d.F.d.B. vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25. März 2022 (GV. NRW. S. 412), in Kraft getreten am 15. April 2022; Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April (Num-
mer 13 und 14 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft). 

- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV.) zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getreten 
am 21. November 2015 

 

Da die Grundzüge der Planung des Landschaftsplanes nicht berührt werden, wird die7. 
Änderung des Landschaftsplanes in der Verfahrensart einer vereinfachten Änderung des 
Landschaftsplanes nach § 20 Abs. 2 LNatSchG NRW durchgeführt. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20217&vd_back=N122&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20217&vd_back=N122&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15317&vd_back=N741&sg=0&menu=0
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Planbestandteile 

Die 7. Änderung dieses Landschaftsplanes besteht aus 

- den textlichen Festsetzungen nebst Erläuterungsbericht (Textteil) 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Die 7. Änderung des Landschaftsplanes der Stadt Leverkusen Teilbereich „Leitungsverle-
gungen“ bezieht sich ausschließlich auf Leitungstrassen unterhalb befestigter Straßen und 
Wege innerhalb von Naturschutzgebieten und unterhalb befestigter Straßen, Wege und 
der dazugehörigen Bankette in Landschaftsschutzgebieten. 
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II. VERFAHRENSABLAUF 

Für die Erarbeitung des Planentwurfes 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Fachbereich Stadtplanung 

 

Am __.__.2024 hat der Rat die Aufstellung die7. Änderung des Landschaftsplanes gem. § 
14 LNatSchG NRW beschlossen. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister i.V. Beigeordneter 

 

Den von dieser Änderung des Landschaftsplanes betroffenen Eigentümern und Trägern 
öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom __.__.2024 in der Zeit vom __.__2024 bis 
__.__.2024 gemäß § 20 Abs. LNatSchG NRW Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Die Beteiligung des Naturschutzbeirats erfolgte am __.__.2024. 

 Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister i. V. Beigeordneter 

 

Der Rat hat in seiner Sitzung am __.__.2024 die Stellungnahmen der von der 7. Änderung 
des Landschaftsplanes betroffenen Eigentümern und Trägern öffentlicher Belange geprüft. 

Der Rat hat in seiner Sitzung am __.__.2024 die 7. Änderung Teilbereich „Leitungsverle-
gungen“ des Landschaftsplanes gem. § 7 Abs. 3 LNatSchG NRW i. V. m. § 7 (1) GO NRW 
mit Erläuterung als Satzung beschlossen. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister 
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Die Satzung über die. Änderung des Landschaftsplanes Teilbereich „Leitungsverlegun-
gen“ bestehend aus den textlichen Darstellungen nebst Erläuterungsbericht, wird hiermit 
ausgefertigt. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister 

 

Die 7. Änderung des Landschaftsplanes Teilbereich „Leitungsverlegungen“ ist gem. § 19 
LNatSchG NRW am __.__.2024 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister i. V. Beigeordneter 
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III TEXTLICHE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN SOWIE 
ERLÄUTERUNGEN 
7. ÄNDERUNG DES LANDSCHAFTSPLANES TEILBEREICH 
„LEITUNGSVERLEGUNGEN“ 

 

Entsprechend § 80 LNatschG NRW bleiben Festsetzungen in Landschaftsplänen, die auf 
Grundlage der bisherigen Fassungen des LNatschG NRW erfolgt sind in Kraft. 

Die textlichen Festsetzungen des geltenden Landschaftsplanes umfassen 

 die Festsetzung für die geschützten Flächen (§ 19 – 23 LG, vor Inkrafttreten des 
LNatschG NRW) (§ 23, §26, § 28 und § 29 BNatschG), nachfolgend unter Ziffer 2 

Der Erläuterungsbericht enthält ergänzende Hinweise und Erläuterungen zu den Entwick-
lungszielen und den Festsetzungen. 

Ferner enthält der Erläuterungsbericht ergänzende Angaben zur Identifizierung der Flä-
chen, für die Festsetzungen getroffen werden. 

 

Hinweis zum Geltungsbereich der Darstellungen und Festsetzungen der 7. Ände-
rung Teilbereich „Leitungsverlegungen“: 

Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sowie Erläuterungen beziehen sich 
ausschließlich auf den Änderungsbereich.  

Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen des bestehenden Land-
schaftsplanes außerhalb der 7. Änderung werden hier zum besseren Verständnis in 
Auszügen in der Fassung der Öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung 
vom 13.07.1987 in kursiver Schriftart zitiert, diese sind nicht als Bestandteil aufge-
führt. Hier sei auf die Entwicklungs- und Festsetzungskarte sowie die textlichen 
Darstellungen und Festsetzungen des bestehenden Landschaftsplanes verwiesen. 

Alle übrigen Festsetzungen des bestehenden Landschaftsplanes bleiben unverän-
dert gültig. 

Die Entwicklungsziele im bestehenden Landschaftsplan werden nicht geändert.  
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Planquadrat 

 

Textliche Festsetzungen Erläuterungsbericht 

 

Ziffer  (ergänzende Hinweise und Erläuterungen) 
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2.1 

 

Naturschutzgebiete (§ 20 LG) 

 

Aufgrund der §§ 19 und 20 LG in Verbindung mit § 34 Abs. 1 LG ist fest-
gesetzt: 

 

Die Abgrenzung der betroffenen Grundstücke ist aus  
den vorgehefteten Auszügen der Flurkarten, die 
Schutzfestsetzungen aus der Entwicklungs- und 
Festsetzungskarte zu entnehmen.  

 

 Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Fest-
setzungskarte in ihren Grenzen festgesetzten Gebiete sind Naturschutz-
gebiete. 

Der Festsetzung als Naturschutzgebiet liegt in der 
Regel die Darstellung als schutzwürdiges Gebiet in 
der Grundlagenkarte II a zugrunde (vgl. auch Biotop-
kataster NW).  

 Schutzzwecke für die Gebiete mit den Ziffern 2.1-1, 2.1-2, 2.1-4, 2.1-6, 
2.1-8, 2.1-10 bis 2.1.12 gemäß § 20 Buchst. a und c LG, für die Gebiete 
mit den Ziffern 2.1-3, 2.1-5, 2.1-7 und 2.1-9 gemäß § 20 Buchst. a bis c 
LG. 

Schutzzweck gemäß § 20 LG  

a)  Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Le-
bensstätten bestimmter wildlebender Pflanzen 
und wildlebender Tierarten,  

b)  wissenschaftliche, naturgeschichtliche, landes-
kundliche oder erdgeschichtliche Gründe oder  

c)  Seltenheit, besondere Eigenart oder hervorra-
gende Schönheit einer Fläche oder eines Land-
schaftsbestandteils. 
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Textliche Festsetzungen Erläuterungsbericht 

 

Ziffer  (ergänzende Hinweise und Erläuterungen) 
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 Nach § 34 Abs. 1 LG sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen im 
Landschaftsplan alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung des geschützten Gebietes oder seiner Be-
standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können.  

 

 Die Eigentümer oder sonstigen Berechtigten von Grundstücken in Natur-
schutzgebieten sind verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung 
und Pflege zu dulden 

Die Möglichkeit, dass von den Verboten und den 
Geboten der Naturschutzgebiete oder grundsätzlich 
von den Regelungen des Landschaftsplans 
schlechthin Befreiungen erteilt werden können, re-
gelt § 69 LG.  

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die 
Verbote dieser Festsetzung können nach § 70 
(Geldbußen) geahndet werden 

 Verboten ist insbesondere: 

… 

 

 2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohr-
leitungen) sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern. 

 

 

 Ausnahmen können zugelassen werden für: 

das Verlegen von Leitungen und den dazugehörigen unterirdischen Bau-
werken zur Erschließung vorhandener baulicher Anlagen in öffentlichen 
oder privaten befestigten Verkehrsflächen; 

Sofern erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft 
nicht notwendig sind und eine Beeinträchtigung des 
Schutzgebiets auszuschließen ist und keine land-
schaftsprägenden Vegetationsstrukturen entfernt/ 
beschädigt werden.  
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2.2 Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) 

 

Aufgrund der §§ 19 und 21 LG in Verbindung mit § 34 Abs. 2 LG ist fest-
gesetzt: 

 

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und Fest-
setzungskarte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Gebiete sind 
Landschaftsschutzgebiete. 

Der Schutz ist nach Maßgabe der Entwicklungsziele 
für die Landschaft und insbesondere auf der Grund-
lage der bioökologischen Bewertung (s. Grundlagen-
karte II a), nach landschaftspflegerischen Kriterien 
(s. Grundlagenkarte II b) sowie mittels Merkmalen für 
die Erholungsnutzung festgesetzt. 

 Schutzzwecke für die Gebiete mit den Ziffern 2.2-2 bis 2.2-5 und 2.2-7 bis 
2.2-14 gemäß § 21 Buchst. a bis c LG, mit der Ziffer 2.2-6 gemäß § 21 
Buchst. a und b LG. 

 

Nach § 34 Abs. 2 LG sind unter besonderer Beachtung von § 1 Abs. 3 LG 
und nach Maßgabe der näheren Bestimmungen im Landschaftsplan alle 
Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

 

Schutzzwecke gemäß § 21 LG: 

a) Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes oder der Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter, 

b) Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschafts-
bildes oder 

c) besondere Bedeutung für die Erholung. 

 

Die Möglichkeit, dass von den Verboten und Gebo-
ten der Landschaftsschutzgebiete oder grundsätzlich 
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von den Regelungen des Landschaftsplans schlecht-
hin Befreiungen erteilt werden können, regelt 
§ 69 LG. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße ge-
gen die Verbote dieser Festsetzung können nach 
§ 70 (Ordnungswidrigkeit) und § 71 (Geldbußen) ge-
ahndet werden. 

 

Sofern sich der Landschaftsschutz auf im Flächen-
nutzungsplan dargestellte Bauflächen, Verkehrsflä-
chen etc. erstreckt, tritt der Schutz bei Verwirklichung 
des Flächennutzungsplans durch einen Bebauungs-
plan soweit erforderlich zurück. 

 Verboten ist insbesondere: 

 

… 

 

 2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohr-
leitungen) sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern. 

 

 

 Ausnahmen können zugelassen werden für: 

das Verlegen von Leitungen und den dazugehörigen unterirdischen Bau-
werken zur Erschließung vorhandener baulicher Anlagen in öffentlichen 

Sofern erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft 
nicht notwendig sind und eine Beeinträchtigung des 
Schutzgebiets auszuschließen ist und keine land-
schaftsprägenden Vegetationsstrukturen entfernt / 
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oder privaten befestigten Verkehrsflächen und den angrenzenden Ban-
ketten sowie die dafür notwendigen Baustelleneinrichtungsflächen auf be-
festigten Flächen; 

beschädigt werden. Ausnahmen für Baustellenein-
richtungsflächen können zugelassen werden sofern 
diese nicht außerhalb des Schutzgebietes umgesetzt 
werden können. 

 

 



 

 

Vorprüfung gemäß § 34 UVPG 00. Änderung Landschaftsplan 

 

Vorprüfung gemäß § 34 UVPG 
Kriterien entsprechend Anlage 6 des UVPG 
 

1. Merkmale des Plans oder Programms, insbesondere in Bezug auf 
1.1. das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm einen Rahmen setzt. 

Die Ausnahmeregelung sieht das Verlegen von Leitungen und den 
dazugehörigen unterirdischen Bauwerken zur Erschließung vorhandener 
baulicher Anlagen in öffentlichen oder privaten befestigten Verkehrsflächen 
innerhalb von Naturschutzgebieten vor. Innerhalb von 
Landschaftsschutzgebieten können zudem notwendige 
Baustelleneinrichtungsflächen und Leitungsverlegungen im unmittelbaren 
Bankett zugelassen werden. Die Ausnahme gilt sofern keine erheblichen 
Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht, keine landschaftsprägenden 
Vegetationsstrukturen beschädigt und die Belange des Natur-, 
Landschafts- und Artenschutzes beachtet werden. 
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 
 

1.2. das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und 
Programme beeinflusst. 
Eine Beeinflussung anderer Pläne ist nicht erkennbar. 
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 

 
1.3. die Bedeutung des Plans oder Programms für die Einbeziehung 

umweltbezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, 
insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung. 
Mit der Änderung des Landschaftsplans wird angestrebt die Verlegung von 
Leitungen und den dazugehörigen unterirdischen Bauwerken in 
öffentlichen oder privaten befestigten Verkehrsflächen und den 
angrenzenden Banketten zu ermöglichen. Dadurch bleibt der Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere weiterhin gesichert. 
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 

 
1.4. die für den Plan oder das Programm relevanten umweltbezogenen, 

einschließlich gesundheitsbezogener Probleme. 
Eine Betroffenheit ist nicht erkennbar. 
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 
 

 
1.5. die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durchführung nationaler 

und europäischer Umweltvorschriften. 
Die Änderung des Landschaftsplans steht nicht der Durchführung 
nationaler oder europäischer Umweltvorschriften entgegen. Erhebliche 
Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft sowie der Artenvielfalt sind 
ausgeschlossen.  
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 
 

Anlage 2 
zur Vorlage 2024 / 2981 

 



2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 
Gebiete, insbesondere in Bezug auf 

2.1. die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen. 
Da die Landschaftsplan-Änderung lediglich das Verlegen von Leitungen 
und den dazugehörigen unterirdischen Bauwerken in öffentlichen oder 
privaten befestigten Verkehrsflächen und im Falle von 
Landschaftsschutzgebieten in den angrenzenden Banketten ermöglicht, ist 
keine Betroffenheit der Gebiete weder im Hinblick auf die 
Wahrscheinlichkeit, Dauer noch Häufigkeit gegeben. Eine 
Nutzungsänderung findet nicht statt. 
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 

 
2.2. den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen. 

Siehe 2.1. 
 

2.3. die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit 
(zum Beispiel bei Unfällen). 
Es entstehen keine Risiken für die Umwelt.  
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 
 

2.4. den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen. 
Siehe 2.1. 
 

2.5. die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets 
aufgrund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der 
Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter Berücksichtigung 
der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten. 
Aufgrund der Verlegung von Leitungen und den dazugehörigen 
unterirdischen Bauwerken zur Erschließung vorhandener baulicher 
Anlagen in öffentlichen oder privaten befestigten Verkehrsflächen und im 
Falle von Landschaftsschutzgebieten den angrenzenden Banketten unter 
der Voraussetzung, dass keine erheblichen Eingriffe in Natur und 
Landschaft verursacht, keine landschaftsprägenden Vegetationsstrukturen 
betroffen und die Belange des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes 
beachtet werden, sind keine wesentlichen besonderen natürlichen 
Merkmale oder kulturelles Erbe betroffen. Die baulichen Anlagen können 
zu keiner Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder anderen 
Grenz-, sowie Schwellenwerten führen, da sie sonst nicht von der 
Ausnahme erfasst wären.  
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 
 

2.6. Gebiete nach Nummer 2.3 der Anlage 3 UVPG (Natura 2000-Gebiete, 
Naturschutzgebiete, Nationalparke und Nationale Naturmonumente, 
Biosphärenreservate, Naturdenkmäler, geschützte 
Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützte Biotope, 
Wasserschutzgebiete, Gebiete, bei denen Umweltqualitätsnormen 
überschritten sind, Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
Denkmalgebiete) 
Die Änderung des Landschaftsplans durch eine Ausnahmeregelung dient 
dazu das Verlegen von Leitungen und den dazugehörigen unterirdischen 



Bauwerken zur Erschließung vorhandener baulicher Anlagen in 
öffentlichen oder privaten befestigten Verkehrsflächen und im Falle von 
Landschaftsschutzgebieten den angrenzenden Banketten unter 
Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Schutzansprüche des Naturschutzgebiets bzw. 
Landschaftsschutzgebiets zu beachten. Naturschutzgebiete und weitere 
Gebiete nach Nummer 2.3 der Anlage 3 UVPG sind auf Grund der 
Beschränkung des Eingriffsbereiches auf befestigte Verkehrsflächen nicht 
betroffen im Sinne der Vorschrift. 
Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. 

 
 
Ergebnis der Vorprüfung im Einzelfall 
Die geplante Änderung des Landschaftsplans weist keine erheblichen 
Umweltauswirkungen auf. Die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Landschaftsplanänderung Teilbereich „Leitungsverlegungen“ 

 
Beteiligung der betroffenen Eigentümer und der von der Änderung berührten Träger öffentlicher Belange 

 
Lfd. 
Nr. 

Name Stellungnahme Abwägung Beschlussvor-
schlag 

01 Fachbereich 
Stadtgrün (67) 

Stellungnahme vom 02.07.2024: 
„Die Belange von 67 sind von der 7. Änderung des Landschaftsplans 
Teilbereich „Leitungsverlegung“ nicht betroffen. 
Daher keine gesonderte Stellungnahme.“ 

 Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

02 Fernstraßenbundes-
amt 
und 
Autobahn GmbH 

Stellungnahme vom 16.07.2024: 
Dies ist eine gemeinsame Stellungnahme des Fernstraßenbundesam-
tes (FBA) und der Autobahn des Bundes. 
 
Stellungnahme des FBA: 
Anhand der durch die Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellten Unter-
lagen auf der Homepage ist für das FBA nicht ersichtlich, inwiefern eine 
anbaurechtliche Betroffenheit des FBA vorliegt.  
Es sind keine Pläne in den Dokumenten abrufbar. Daher ist dem FBA 
die Abgabe eine Stellungnahme so nicht möglich. 
 
Stellungnahme der Autobahn GmbH: 
Bezüglich der 7. Änderung des Landschaftsplans Teilbereich „Leitungs-
verlegungen“ der Stadtverwaltung Leverkusen bestehen aus umweltpla-
nerischer Sicht keine Bedenken. 

Durch die 7. Änderung des Land-
schaftsplans Teilbereich „Leitungs-
verlegungen“ soll die grundsätzliche 
rechtliche Grundlage für die dringend 
benötigten Infrastrukturleitungen im 
Stadtgebiet Leverkusen geschaffen 
werden. 
Im Rahmen der Erarbeitung von Ge-
nehmigungs- und Ausführungspla-
nungen für Leitungsverlegungen in 
nachfolgenden Genehmigungsver-
fahren werden Unterlagen zur Ab-
stimmung mit dem Fernstraßenbun-
desamtes (FBA) erarbeitet und mit 
dem FBA abgestimmt. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen 

03 NABU 
und  
BUND Leverkusen 

Stellungnahme vom 16.07.2024: 
Im Rahmen der Beteiligung der von der Änderung berührten Träger öf-
fentlicher Belange machen die BUND Ortsgruppe Leverkusen und der 
NABU Stadtverband Leverkusen zu o. g. 7. Änderung des Landschafts-
plans Teilbereich „Leitungsverlegungen“ folgende Einwände geltend:  

  

  1) Teilbereich Naturschutzgebiete.  
 

  

03.1  Wir können das Anliegen nachvollziehen, sehen jedoch aus Sicht des 
Naturschutzes in dem Text der Vorlage das Problem, dass nicht aus-
drücklich die Nutzung der Bankette ausgeschlossen ist. Dies bitten wir 
mit aufzunehmen. 

Die vorgesehene Ausnahmebestim-
mung zu Verbot Nr. 2 lautet:  
Ausnahmen können zugelassen wer-
den für: 
das Verlegen von Leitungen und den 
dazugehörigen unterirdischen Bau-
werken zur Erschließung vorhande-
ner baulicher Anlagen in öffentlichen 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 

Anlage 3 
zur Vorlage 2024 / 2981 

 



Lfd. 
Nr. 

Name Stellungnahme Abwägung Beschlussvor-
schlag 

oder privaten befestigten Verkehrs-
flächen; 
durch die Begriffsbestimmung „befes-
tigte Verkehrsflächen“ ist die Nutzung 
unbefestigter Flächen eindeutig aus-
geschlossen. Ein expliziter Hinweis 
darauf ist nicht notwendig. 

03.2  Weiterhin erscheint uns der Text der Erläuterung „Sofern erhebliche 
Eingriffe in Natur und Landschaft nicht notwendig sind und eine Beein-
trächtigung des Schutzgebiets auszuschließen ist und keine land-
schaftsprägenden Vegetationsstrukturen entfernt / beschädigt“ nicht 
ausreichend genug zu sein um mögliche Schäden zu verhindern.  

Die Erläuterung ist entsprechend der 
im für das gesamte Stadtgebiet anzu-
setzenden Darstellungssystematik 
und Formulierungstiefe des Land-
schaftsplanes ausreichend. 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 

03.3  Wir bitten daher mit aufzunehmen, dass nachgewiesen werden muss, 
dass kein dauerhaft schädigender Einfluss auf das Wurzelwerk der 
Bäume/Sträucher entlang des Weges erfolgt. Weiterhin, dass kein Ein-
fluss auf die Wasserhaltung des Schutzgebietes erfolgt.  

Art und Umfang der Antragsunterla-
gen begründet sich aus dem jeweili-
gen Einzelfall, eine expliziter Fokus-
sierung Einflüsse auf Wurzelwerk 
und Wasserhaltung ist nicht sinnvoll. 
In den Antragsunterlagen muss an 
den jeweiligen Einzelfall angepasst 
nachgewiesen werden, dass eine Be-
einträchtigung des Schutzgebietes 
ausgeschlossen wird. Dazu kann im 
Einzelfall natürlich auch die Thematik 
der Wasserhaltung und des Wurzel-
schutzes gehören  

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 

03.4  Da, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, eine schädigende 
Einwirkung auf das umgebende Schutzgebiet möglich wäre, sehen wir 
diese Vorhaben zwar als genehmigungsfähig, jedoch nur als „wesentli-
che Ausnahme“ unter Beteiligung des Beirates für Natur- und Land-
schaft. 

Entsprechend § 75 (1) Landesnatur-
schutzgesetz NRW (LNatschG NRW) 
ist die untere Naturschutzbehörde 
(UNB) für die Befreiung nach § 67 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatschG) zuständig. Der Natur-
schutz bei der unteren Naturschutz-
behörde kann einer beabsichtigten 
Befreiung mit der Folge widerspre-
chen, dass die Vertretungskörper-
schaft der kreisfreien Stadt zu ent-
scheiden hat. 
In den Unterlagen zur 7. Änderung 
des Landschaftsplanes ist dargelegt, 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 



Lfd. 
Nr. 

Name Stellungnahme Abwägung Beschlussvor-
schlag 

dass die Anwendung von § 67 
BNatSchG regelmäßig nicht möglich 
ist.  
Der Terminus „wesentliche Aus-
nahme“ entstammt dem § 66 (1) Abs. 
3 LNatSchG NRW. Dort ist geregelt, 
dass den anerkannten Naturschutz-
vereinigungen bei Befreiungen und 
wesentlichen Ausnahmen in Bezug 
auf geschützte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmale und geschützte 
Alleen, Gelegenheit zur Stellung-
nahme und Einsicht in die einschlägi-
gen Gutachten zu gewähren ist. 
Diese Regelung des LNatSchG NRW 
bleibt von der Landschaftsplanände-
rung unberührt, da sie höherrangiges 
Recht darstellt. Die UNB wird ent-
sprechend § 70 (2) LNatSchG NRW 
den Naturschutzbeirat vor allen wich-
tigen Entscheidungen (hierzu kann 
auch eine Ausnahme gehören) und 
Maßnahmen hören. Eine Änderung 
der Formulierung ist daher nicht not-
wendig.  

  2) Teilbereich Landschaftsschutzgebiet.  
 

  

03.5  Wir können das Anliegen nachvollziehen, sehen jedoch aus Sicht des 
Naturschutzes in dem Text der Vorlage das Problem, dass eine Nut-
zung der Bankette möglich sein soll.  
Dies beinhaltet jedoch die Möglichkeit einer Zerstörung der Natur und 
Landschaft. Daher sollte dies nur genehmigt werden, wenn nachgewie-
sen ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, die Leitungen zu verle-
gen.  

Art und Umfang der Antragsunterla-
gen begründet sich aus dem jeweili-
gen Einzelfall. Sollte die Nutzung der 
Bankette vorgesehen sein ist in den 
Antragsunterlagen die Nutzung ent-
sprechend zu begründen. Ein explizi-
ter Verweis auf eine Nachweispflicht 
ist nicht notwendig. Weiterhin ist auf-
grund der Eingriffsregelung 
(BNatSchG § 13 ff) der Verursacher 
von Eingriffen dazu verpflichtet ver-
meidbare Eingriffe in Natur und 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt 



Lfd. 
Nr. 

Name Stellungnahme Abwägung Beschlussvor-
schlag 

Landschaft zu vermeiden. Sofern 
also ein Vorhaben mit zumutbaren 
Mitteln auch ohne Eingriffe in das 
Bankett realisiert werden kann, 
würde die UNB dies ohnehin einfor-
dern. 

03.6  Des Weiteren bitten wir den Terminus „bereits vorhandenen“ mit aufzu-
nehmen, so dass der Ausnahmetatbestand dann lautet: …… oder pri-
vaten befestigten Verkehrsflächen und den angrenzenden Banketten 
(sofern nachgewiesen unbedingt notwendig) sowie die dafür notwendi-
gen Baustelleneinrichtungsflächen auf bereits vorhandenen befestigten 
Flächen.“ 

Aus der Gesamtlogik der Formulie-
rungen des Landschaftsplanes ist 
eindeutig, dass bei der Verwendung 
des Begriffes „befestigte (Verkehrs-
)Flächen“ bereits vorhandene befes-
tigte (Verkehr-)Flächen gemeint sind. 
Ein expliziter Verweis auf „bereits 
vorhandene“ befestigte Flächen ist 
nicht notwendig. 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt 

03.7  Auch hier bitten wir in den Erläuterungstext noch zu ergänzen:  
Wir bitten mit aufzunehmen, dass nachgewiesen werden muss, dass 
kein dauerhaft schädigender Einfluss auf das Wurzelwerk der 
Bäume/Sträucher entlang des Weges erfolgt. Weiterhin, dass kein Ein-
fluss auf die Wasserhaltung des Schutzgebietes erfolgt. Da, wie wir in 
der Vergangenheit gesehen haben, eine schädigende Einwirkung auf 
das umgebende Schutzgebiet möglich wäre, sehen wir diese Vorhaben 
zwar als genehmigungsfähig, jedoch nur als „wesentliche Ausnahme“ 
unter Beteiligung des Beirates für Natur- und Landschaft. 

Hierzu gilt die Ausführung zu Punkt 
03.3 und 03.4 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt 

04 Fachbereich Umwelt Stellungnahme vom 29.07.2024: 
zur untenstehenden Anfrage hat die Untere Wasserbehörde lediglich 
folgenden Hinweis: 
 
„Die 7.Änderung des Landschaftsplans erstreckt sich über das gesamte 
Stadtgebiet, sodass die wasserwirtschaftlichen Schutzgebiete wie Über-
schwemmungsgebiete, Trinkwasserschutzgebiete sowie die Einzugsge-
biete der Oberflächengewässer und der Grundwasserkörper berück-
sichtigt werden sollten. Die Genehmigungen nach dem Wasserrecht 
bleiben von der 7.Änderung des Landschaftsplanes unberührt.“ 
 
Darüber hinaus meldet der FB 32 Fehlanzeige. 

Die Hinweise werden im Rahmen 
nachfolgender Genehmigungsverfah-
ren beachtet. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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